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Als wimpfeling gegen Thomas Murner seine „Germania" 
schrieb, berief er sich für seine deutschen Anschauungen auch auf 
Lupold von Lebenburg?) wenige Jahre später, 1508, gab er 
Lupolds vor rund l70 Jahren entstandenen Traktat Ve iuribus 
regni et imperii (vom Recht des Reichs und des Kaisertums) 
im Druck heraus. Sebastian Lrant stellte dieser Erstausgabe einen 
Sechszeiler voran?), in dem er den ehemaligen Würzburger Dom­
herrn als einen Hüter des Reichsrechts pries, der zum Ruhm 
des deutschen Volkes geschrieben und die rechte Drdnung zwischen 
Kaiser und Papst erkannt habe. Man nahm ihn als Helfershelfer 
im Grenzlandkampf gegen Frankreich, im Streit des elsässischen 
Humanismus um Stratzburg, das deutsche Elsatz, das deutsche 
Kaisertum?) Seine Lehre fand um 1500 neuen Widerhall in 
Kreisen, die sich vor dem französischen Druck um die Einheit von 
Reich und Volk sorgten, die in einer wahrlich veränderten Welt am 
Glauben an den Weltkaiser deutscher Nation festhielten, und 
denen darum auch die alten Fragen um Kaiser und Papst noch 
zu schaffen machten, was aber Lupold von Lebenburg als Ver­
teidiger der Rechte von Reich und Volk im Zeitalter Ludwigs 
des Lagern eigentlich hat sagen wollen, das werden die Zeit­
genossen Maximilians kaum noch verstanden haben.

Die deutsche politische Welt um 1340 das ist das Jahr, in 
dem Lupold seinen Traktat vollendet hat ist von der Aus-
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